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Innovationsausschuss 

Versorgungsforschung: Innovationsaus-
schuss veröffentlicht drei neue Förderbe-
kanntmachungen  
Berlin, 12. Oktober 2020 – Der Innovationsausschuss beim Gemeinsa-
men Bundesausschuss (G-BA) hat auf seiner Website drei neue Förder-
bekanntmachungen zur Versorgungsforschung veröffentlicht, auf die 
sich Interessierte mit Projekten bewerben können. Eine der Förderbe-
kanntmachungen ist themenoffen, die andere themenspezifisch ausge-
staltet. Außerdem können Projekte zur Entwicklung oder Weiterentwick-
lung ausgewählter medizinischer Leitlinien eingereicht werden, für die in 
der Versorgung besonderer Bedarf besteht. 

Zur themenspezifischen Förderbekanntmachung brachten erstmals Ak-
teure des Gesundheitswesens, die nicht dem Innovationsausschuss an-
gehören, über ein Konsultationsverfahren Vorschläge für Themen und 
Förderkriterien ein. 

Die themenspezifische Förderung umfasst folgende Schwerpunkte: 

• Versorgungsforschung zu Erkenntnissen im Umgang mit Pande-
mien 

• Patient Journey in der Versorgung 
• Sektorenübergreifende und ambulante PROMs/PREMs 
• Altersmedizin 
• Komplexitätsreduktion administrativer Aufgaben in der Versor-

gung 
• Prävention stärken 
• Hygienemaßnahmen in der ambulanten Versorgung 
• Nutzung und Vertrauenswürdigkeit von KI-Anwendungen in der 

Versorgung 
 

Die Einreichungsfrist für vollständige Anträge zum themenoffenen und 
themenspezifischen Bereich endet am 9. Februar 2021 um 
12.00 Uhr. Anträge können ausschließlich in elektronischer Form über 
das Internetportal des beauftragten Projektträgers, das Deutsche Zent-
rum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), abgegeben werden. 

Entwicklung oder Weiterentwicklung von medizinischen Leitlinien, 
für die in der Versorgung besonderer Bedarf besteht 

Die Schwerpunkte für die Entwicklung und Weiterentwicklung von Leitli-
nien legte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) fest: 

• Versorgung bei seltenen Krankheiten 
• Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und 

komplexem Behandlungsbedarf 

http://www.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/presse-rss
https://innovationsfonds.g-ba.de/foerderbekanntmachungen/
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• Prävention und Behandlung von Infektionskrankheiten, insbeson-
dere zur Stärkung der sachgerechten Antibiotikatherapie und zur 
Eindämmung antimikrobieller Resistenzen 

 
Die Einreichungsfrist für vollständige Anträge für Projekte zu medizini-
schen Leitlinien endet am 12. Januar 2021 um 12.00 Uhr. Anträge 
können ausschließlich in elektronischer Form über das Internetportal 
des beauftragten Projektträgers, das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e. V. (DLR), abgegeben werden. 

Informationsveranstaltung zur Erstellung und Einreichung von An-
trägen 

Der DLR Projektträger bietet eine Informationsveranstaltung zu den heu-
tigen Förderbekanntmachungen in Form eines Web-Seminars an. Das 
voraussichtlich einstündige Web-Seminar findet am 24. November 
2020 um 11.00 Uhr statt. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung und 
Einreichung von Anträgen zu den genannten Förderbekanntmachungen. 

Nähere Informationen zu den Förderbekanntmachungen sowie zu den 
formalen und inhaltlichen Anforderungen, die an die Anträge gestellt 
werden, sind auf der Website des Innovationsausschusses in den zur je-
weiligen Bekanntmachung veröffentlichten Leitfäden sowie in den Allge-
meinen Nebenbestimmungen zu finden. 

Hintergrund 

Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz erhielt der G-BA 2016 den 
Auftrag, z. B. Versorgungsforschungsprojekte zu fördern, mit deren Er-
kenntnissen die bestehenden medizinischen Behandlungen und Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung verbessert werden. Die Ver-
sorgungsforschung untersucht dabei Strukturen und Prozesse des Ge-
sundheitssystems unter Alltagsbedingungen. Forschungsgegenstand 
können zum Beispiel die Verordnung von Arznei-, Hilfs- und Heilmitteln 
genauso wie die Versorgungsqualität mit diagnostischen und therapeuti-
schen Methoden sein. Übergeordnetes Ziel ist eine qualitative Weiter-
entwicklung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung in 
Deutschland. 

Die Bundesregierung hat zu diesem Zweck einen Innovationsfonds auf-
gelegt. Die zur Verfügung stehende Fördersumme betrug in den Jahren 
2016 bis 2019 jeweils 300 Millionen Euro jährlich. Mit dem Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz (DVG) sinkt die Summe von 2020 bis 2024 auf 200 Mil-
lionen Euro pro Jahr. Von der Gesamtsumme können 40 Millionen Euro 
jährlich zur Förderung von Projekten im Bereich der Versorgungsfor-
schung eingesetzt werden. Mindestens 5 Millionen Euro davon wiede-
rum sollen für die Entwicklung oder Weiterentwicklung ausgewählter me-
dizinischer Leitlinien aufgewendet werden. 

Die Mittel für den Fonds werden von den gesetzlichen Krankenkassen 
und aus dem Gesundheitsfonds getragen. Die Finanzmittel des Innovati-
onsfonds verwaltet das Bundesamt für Soziale Sicherung. 

https://innovationsfonds.g-ba.de/foerderbekanntmachungen/
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsa-
men Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Der G-BA 
ist vom Gesetzgeber beauftragt, in Richtlinien verbindlich festzulegen, welche Leistungen von 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erstattet werden und welche qualitätssichernden 
Maßnahmen bei der Leistungserbringung einzuhalten sind.  

Der G-BA hat seit dem 1. Januar 2016 zudem den Auftrag, neue Versorgungsformen, die über 
die bisherige Regelversorgung hinausgehen und Versorgungsforschungsprojekte, die auf einen 
Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung ausgerichtet sind, zu fördern. Für die Durchführung der Förderung aus dem Inno-
vationsfonds wurde beim G-BA ein Innovationsausschuss eingerichtet. 

Die gesetzlich vorgesehene Fördersumme für neue Versorgungsformen und Versorgungsfor-
schung beträgt in den Jahren 2020 bis 2024 jeweils 200 Millionen Euro. 80 Prozent der Mittel 
sollen für die Förderung neuer Versorgungsformen verwendet werden, 20 Prozent der Mittel für 
die Förderung der Versorgungsforschung. 

Rechtsgrundlage des Innovationsfonds und des Innovationsausschusses beim G-BA sind die 
§§ 92a und 92b SGB V. 

Weitere Informationen finden Sie unter innovationsfonds.g-ba.de und unter www.g-ba.de 

https://innovationsfonds.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/

